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Verordnung über die Berufsausbildung 
im Lagerbereich in den Ausbildungsberufen 

Fachlagerist/Fachlageristin und Fachkraft für Lagerlogistik 

Vom 26. Juli 2004 
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil 1 S. 1887 vom 28. Juli 2004) 

 
Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 
14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), der zuletzt durch Artikel 184 Nr. 1 der Verordnung vom 
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, verordnet das Bundesmi- 
nisterium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bil- 
dung und Forschung: 
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Erster Teil 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe Die Ausbildungsberufe 

 

1. Fachlagerist/Fachlageristin, 

2. Fachkraft für Lagerlogistik 

werden staatlich anerkannt. 

 

§ 2 Ausbildungsdauer 
 

Die Ausbildung dauert im Ausbildungsberuf Fachlagerist/Fachlageristin zwei Jahre und im 
Ausbildungsberuf Fachkraft für Lagerlogistik drei Jahre. 

 
§ 3 Zielsetzung der Berufsausbildung 

 

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen so vermittelt wer- 
den, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im 
Sinne des § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere selb- 
ständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Die in Satz 1 beschriebene 
Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 9 und 10 oder 13 und 14 nachzuwei-  
sen. 

 
§ 4 Ausbildungsplan 

 

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die Aus- 
zubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

 
§ 5 Berichtsheft 

 

Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu füh- 
ren. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu füh- 
ren. Die Ausbildenden haben das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen. 

 
§ 6 Fortsetzung der Berufsausbildung 

 

Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Fachlagerist/Fachlageristin gemäß § 1 Nr.  1 
kann nach den Vorschriften dieser Verordnung für das dritte Ausbildungsjahr im Ausbil- 
dungsberuf Fachkraft für Lagerlogistik gemäß § 1 Nr. 2 fortgesetzt werden. 

 

Zweiter Teil 
Vorschriften für den Ausbildungsberuf Fachlagerist/Fachlageristin 

 

§ 7 Ausbildungsberufsbild 
 

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kennt- 
nisse: 

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
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4. Umweltschutz, 

5. Arbeitsorganisation; Information und Kommunikation, 

6. Güterkontrolle und qualitätssichernde Maßnahmen, 

7. Einsatz von Arbeitsmitteln, 

8. Annahme von Gütern, 

9. Lagerung von Gütern, 

10. Kommissionierung und Verpackung von Gütern, 

11. Versand von Gütern. 

 
§ 8 Ausbildungsrahmenplan 

 

Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 7 sollen nach den in den Anlagen 1 und 2 enthal- 
tenen Anleitungen zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbil- 
dungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende 
sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zulässig, so- 
weit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 

 
§ 9 Zwischenprüfung 

 

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie   
soll am Ende des ersten Ausbildungsjahres stattfinden. 

 

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in den Anlagen 1 und 2 für das erste Ausbil- 
dungsjahr aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulun- 
terricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die 
Berufsausbildung wesentlich ist. 

 

(3) Der Prüfling soll in höchstens 90 Minuten eine Arbeitsaufgabe durchführen, die mindes- 
tens eines der folgenden Gebiete beinhalten soll: 

1. Entladen und Kontrollieren einer Lieferung, 

2. Einlagern von Gütern nach Güterarten. 

Dabei soll der Prüfling auch zeigen, dass er Arbeitsmittel auswählen und nach Kontrolle  
ihrer Funktionsfähigkeit anwenden kann. Darüber hinaus soll er zeigen, dass er den Si- 
cherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie den Umweltschutz berücksichti- 
gen kann. 

 
§ 10 Abschlussprüfung 

 

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Fer- 
tigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, 
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 

(2) Die Abschlussprüfung besteht aus vier Prüfungsbereichen: 

1. Praktische Arbeitsaufgaben, 

2. Lagerprozesse, 

3. Güterbewegung, 

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
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Die Prüfungen in den Prüfungsbereichen nach den Nummern 2 bis 4 sind schriftlich durch- 
zuführen. 

 

(3) Der Prüfling soll im Prüfungsbereich Praktische Arbeitsaufgaben in insgesamt höchs- 
tens drei Stunden zwei Aufgaben durchführen. Dabei soll er zeigen, dass er Arbeits- 
schritte planen, Arbeitsmittel festlegen und Arbeitsergebnisse kontrollieren kann. Dar- 
über hinaus soll er zeigen, dass er die Wirtschaftlichkeit, den Sicherheits- und Ge- 
sundheitsschutz bei der Arbeit, den Umweltschutz sowie qualitätssichernde Maßnah- 
men berücksichtigen kann. Für die Arbeitsaufgaben kommen insbesondere folgende 
Prüfungsgebiete in Betracht: 

1. Annahme und Lagerung einschließlich Güterkontrolle, 

2. Erfassen von Güterbewegungen unter Anwendung betrieblicher Informations- und 
Kommunikationsmittel, 

3. Kommissionierung und Versand. 
 

(4) Im Prüfungsbereich Lagerprozesse soll der Prüfling in höchstens 90 Minuten praxis- 
bezogene Aufgaben bearbeiten. Dafür kommen insbesondere folgende Prüfungsgebie- 
te in Betracht: 

1. Annahme und Lagerung, 

2. Kommissionierung und Verpackung sowie 

3. Versand. 
 

(5) Im Prüfungsbereich Güterbewegung soll der Prüfling in höchstens 90 Minuten praxis- 
bezogene Aufgaben bearbeiten. Dafür kommen insbesondere Aufgaben aus den fol- 
genden Prüfungsgebieten in Betracht: 

 

1. Einsatz von Arbeitsmitteln, 

2. Erfassen von Güterbewegungen, 

3. Lagerorganisation und Arbeitsabläufe. 
 

(6) In den Prüfungsbereichen Lagerprozesse und Güterbewegung sind lagerlogistische 
Abläufe mit verknüpften informationstechnischen, organisatorischen, technologischen 
und mathematischen Sachverhalten unter Berücksichtigung von  Gütereigenschaften  
und rechtlichen Vorschriften zu bewerten  und Lösungswege darzustellen. Dabei  soll  
der Prüfling auch zeigen, dass er den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Ar- 
beit sowie den Umweltschutz berücksichtigen kann. 

 

(7) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde soll der Prüfling in höchstens 60 Mi- 
nuten praxisbezogene Aufgaben bearbeiten und dabei zeigen, dass er allgemeine wirt- 
schaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt dar- 
stellen kann. 

 

(8) Die schriftlichen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 

1. Prüfungsbereich Lagerprozesse 40 Prozent, 

2. Prüfungsbereich Güterbewegung 40 Prozent, 

3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent. 
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(9) Die schriftlichen Prüfungsbereiche sind auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen 
des Prüfungsausschusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prü- 
fung zu ergänzen, wenn  diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben  
kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche 
sind die jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse der 
mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 

 
(10) Die Prüfung ist bestanden, wenn im Prüfungsbereich Praktische Aufgaben sowie 

im Gesamtergebnis der schriftlichen Prüfungsbereiche jeweils  mindestens ausreichen- 
de Leistungen erbracht sind. In zwei der schriftlichen Prüfungsbereiche müssen min- 
destens ausreichende Leistungen erbracht sein, in dem weiteren Prüfungsbereich 
dürfen keine ungenügenden Leistungen erbracht worden sein. 

 

Vierter Teil 
Schlussvorschriften 

 
§ 15 Nichtanwendung von Vorschriften 

 

Die bisher festgelegten Berufsbilder, Berufsbildungspläne und Prüfungsanforderungen für 
den Ausbildungsberuf Handelsfachpacker sind vorbehaltlich des § 17 nicht mehr anzuwen- 
den. 

 
§ 16 Übergangsregelung 

 

Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind 
die bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertragsparteien verein- 
baren die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung. 

 
§ 17 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2004 in Kraft. Berlin, den 26. Juli 2004 

Der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit 
In Vertretung 
Georg Wilhelm Adamowitsch 


